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Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand Dezember 2022) 

1. Geltungsbereich 

Der Auftragnehmer wird in der Funktion des Büroservices für den Auftraggeber tätig. 
 
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Rechtsgeschäfte des Auftragnehmers und dem Auftraggeber, selbst wenn nicht 
ausdrücklich darauf Bezug genommen wird. 
 
Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen als selbständiger Unternehmer. Dabei 
unterliegt er nicht der Weisungsbefugnis des Auftraggebers.  
 
Regelungen, die von den Bestimmungen dieser AGB abweichen und schriftlich 
vereinbart wurden, gehen vor. 
 
Den AGB des Auftraggebers widerspricht die Auftragnehmerin ausdrücklich. Einen 
weiteren Widerspruch gegen die AGB des Auftraggebers bedarf es nicht.  
 

2. Leistungsumfang  

Die Vertragsparteien vereinbaren eine Zusammenarbeit gemäß der im Angebot 
genannten Leistungen. Gegenstand der Tätigkeit der Auftragsnehmerin ist die im 
Angebot genannte spezifizierte Leistung und nicht die Herbeiführung eines 
wirtschaftlichen Erfolgs.  
 
Ein Arbeitsvertrag wird nicht geschlossen und wird nicht begründet.  
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Aufträge grundsätzlich persönlich 
auszuführen. Bedient sich der Auftragnehmer im Einzelfall bei der Ausführung der 
Aufträge anderer Personen, bleibt er für die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Leistungen nach diesem Vertrag gegenüber dem Auftraggeber verantwortlich. 
 
Es liegt ausschließlich in der Verantwortung des Auftraggebers das für ihn passende 
Stundenpaket oder Angebot mit den nach seiner Einschätzung erforderlichen 
Arbeitsstunden zu wählen. 
 
Das Angebot seitens des Auftragnehmers erhält der Auftraggeber per Email und wird 
vom Auftragnehmer gespeichert. Die Auftragnehmerin hat Anspruch darauf, dass der 
Kunde mündlich erteilte Aufträge oder Änderungen des Auftrags unverzüglich per 
Email bestätigt.  
 
Die Auftragnehmerin, hält sich an den angebotenen Preis gebunden, wenn die 
Annahme des Auftragsgebers schriftlich bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem 
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Angebotsdatum bei Ihr eingeht. Das Angebot gilt immer vorbehaltlich der 
Verfügbarkeit. 
 
Wird der Auftrag telefonisch oder per Email erteilt, gilt das Übersenden der 
Angebotsannahme durch den Auftraggeber per Mail an den Auftragnehmer als 
verbindlich. 
 
Der Auftragnehmer arbeitet in der Regel nicht in den Räumlichkeiten des Kunden, es 
sei denn es ist anders vereinbart. Eine Abweichung dieser Regel kann mit etwaigen 
Fahrtkosten in Rechnung gestellt werden. Der Auftragnehmer ist bei der Ausübung 
seiner Tätigkeit insbesondere örtlich und zeitlich nicht gebunden. Gleichwohl werden 
die Vertragspartner auf die Interessen des jeweils anderen bei der Gestaltung der 
Leistungserbringung Rücksicht nehmen. 
 
Wenn für vom Auftraggeber gewünschte Arbeiten der Zugang zu bestimmten 
Programmen bzw. Software oder Cloud-Lösungen von Fremdanbietern erforderlich 
ist, ist dieser Zugang oder das Programm vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen 
oder wird nach Absprache mit dem Auftraggeber in dessen Namen und auf dessen 
Kosten vom Auftragnehmer gekauft.  
 
Die Parteien sind bemüht nach bestem Wissen und Gewissen den Vertragspartnern 
bei der Erbringung der jeweiligen Leistung durch Überlassen von Informationen, 
Auskünften oder Erfahrungen zu unterstützen, um einen reibungslosen und 
effizienten Arbeitsablauf für beide Parteien zu gewährleisten.  
 

3. Vergütung  

Die Preise ergeben sich aus dem Angebot der Auftragnehmerin und ersatzweise aus 
den allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
Bei einer Vertragsdauer über den vereinbarten Zeitraum hinaus hat die 
Auftragnehmerin das Recht den Preis entsprechend anzupassen.  
 
Soweit nicht anders vereinbart wird die Leistung der Auftragnehmerin nach Zeit 
abgerechnet.  
 
Der Auftragnehmer erhält für jede geleistete angefangenen 15 Minuten seiner 
Tätigkeit anteilig einen Stundensatz in Höhe von EUR 59,00 EUR. Die Zeitabrechnung 
erfolgt jeweils mittels 15-Minuten-Taktung. Jede angefangene Aufgabe wird mit 
mindestens 15 Minuten verrechnet. Aufgaben, die 15 Minuten überschreiten werden 
dementsprechend aufgerundet.  
 
Die Vergütung wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber am Ende eines jeden 
Monats unter Spezifizierung der Tätigkeit und ihrer Dauer in Rechnung stellen zzgl. 
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der vorab durch den Auftraggeber genehmigten nachgewiesener Spesen und 
Auslagen die für die Erbringung der Leistung notwendig sind (z.B. 
Hotelübernachtungen, Büromaterial für den Auftraggeber etc.).  
 
Der Auftragnehmer trägt alle Aufwendungen, die im Rahmen seiner Tätigkeit anfallen, 
selbst.  
 
Fahrtkosten werden dem Auftraggeber in Höhe von 0,40 € pro gefahrenen Kilometer 
erstattet. Die Fahrtkosten sind gesondert zu dokumentieren. 
 
Der Auftragnehmer weist als Kleinunternehmer nach §19 UstG keine Umsatzsteuer 
aus. 
 
Sind Paketpreise vereinbart so gelten die im Angebot unterbreiteten Preise für die 
gebuchte Leistung als gültig. 
 
Arbeitspausen werden dem Auftraggeber nicht in Rechnung gestellt.  
 
Angenommene Angebote sind in der Regel mit einer Anzahlung von 50% zu leisten 
und die Endsumme nach Vertragsende bzw. am Ende eines jeden Monats.  
 
Der Auftraggeber wird die Vergütung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt einer 
ordnungsgemäßen Rechnung auf das Konto der Auftragnehmerin überweisen:  
 

Athina Papadopoulos | IBAN DE97 5002 4024 9961 7465 35 
 

Rechnungen sind bei Erhalt ohne Abzug zahlbar.  
 
Es obliegt dem Auftragnehmer für die Abführung von Steuern, insbesondere 
Einkommensteuer, und von etwaigen Sozialversicherungsbeiträgen Sorge zu tragen. 
 
Für jede Mahnung wird eine Gebühr in Höhe von 5,00 € erhoben.  
 
Sofern der Auftraggeber mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug gerät, ist die 
Auftragnehmerin berechtigt, die weitere Leistung bis zur Zahlung der Vergütung oder 
Stellung einer ausreichenden Sicherheit für die restliche Vergütung auszusetzen. 
Kommt der Auftraggeber der Aufforderung zur Zahlung oder Stellung einer 
Sicherheitsleistung nicht binnen angemessener Frist nach, ist die Auftragnehmerin 
berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Weitergehende 
Ansprüche der Auftragnehmerin bleiben davon unberührt. 
 

4. Krankheit, Arbeitsverhinderung und Urlaub 
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Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Vergütung, wenn er infolge Krankheit 
oder sonstigen Gründen an der Ausübung der Tätigkeit verhindert ist. 
 
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Urlaub oder Urlaubsgeld. 
 
Im Falle einer Erkrankung oder sonstigen Dienstverhinderung ist dies dem anderen 
Vertragspartner unverzüglich mitzuteilen.  
 

5. Vertragsdauer & Kündigung 

Der Vertrag beginnt mit Angebotsannahme und endet individuell vereinbart, 
hilfsweise mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende.  
 
Sofern in dem Vertrag eine feste Laufzeit vereinbart wurde, gilt diese. Eine Kündigung 
ist in diesem Fall nicht möglich.  
 
Kündigt der Auftraggeber den Vertrag, werden die Leistungen der Auftragnehmerin 
anteilig bis zum Wirksamwerden der Kündigung abgerechnet.  
 
Bei gebuchtem Paket verlängert sich dieses nicht automatisch nach Fertigstellung 
und bedarf keiner gesonderten Kündigung.  
 
Kündigungen haben in schriftlicher Form per Email an info@missordnung.de zu 
erfolgen. 
 
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Auftragnehmer sämtliches in 
seinem Besitz befindliche Eigentum des Auftraggebers und die ihm im Rahmen seiner 
Tätigkeit vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich und 
unaufgefordert an den Auftraggeber herauszugeben. 
 
 

6. Pflichten des Auftraggebers 

Der Kunde ist verpflichtet, der Auftragnehmerin vor Auftragserteilung alle Gesetze, 
Normen und sonstigen Vorschriften zu nennen, die die Auftragnehmerin für die 
Erbringung der Leistung beachten soll. Eine rechtliche Beratung oder Überprüfung 
nimmt die Auftragnehmerin nicht vor. Dafür ist vom Kunden ein Rechtsanwalt 
einzuschalten. 
 
Der Kunde ist verpflichtet, der Auftragnehmerin rechtzeitig die für die Ausführung 
der Dienste erforderlichen Informationen und Materialien liefern (z. B. Zugänge zu 
Plattformen, Passwörter, generelle oder konkrete Handlungsanweisungen, zu 
verwendende Logos, Layout-Vorlagen für Textverkehr oder sonstige vereinbarte 
Beistellungen des Kunden). 
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Der Kunde ist verpflichtet, erforderliche Materialien in einem gängigen, unmittelbar 
verwertbaren digitalen Format zu übergeben. Der Kunde stellt sicher, dass die 
erforderlichen Nutzungsrechte eingeräumt werden, insbesondere auch 
Vervielfältigungs-, Verbreitungs- und Bearbeitungsrechte im für die Dienste der 
Auftragnehmerin erforderlichen Umfang. Die Überprüfung der rechtlichen 
Zulässigkeit im Hinblick auf Immaterialgüter- und Urheberrecht kann nur von einem 
Rechtsanwalt vorgenommen werden und ist nicht Gegenstand des Auftrages. 
 
Sofern der Kunde der Auftragnehmerin körperliche oder nicht körperliche 
Gegenstände, insbesondere Bild-, Text- oder Tondateien, zur Verfügung stellt, 
welche die Rechte Dritter verletzen, ist der Kunde verpflichtet, die Auftragnehmerin 
auf erstes Anfordern von jeglicher Inanspruchnahme Dritter frei zu halten. Dies 
umfasst insbesondere auch die Kosten der Rechtsverfolgung. 
 
Der Kunde ist verpflichtet, im Rahmen der Eigensicherung erforderliche 
Datensicherungen selbständig durchzuführen, insbesondere auch vor 
Auftragsbeginn. Eine Haftung der Auftragnehmerin für verlorene Daten besteht 
insoweit nicht, als sie bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch den Kunden 
noch verfügbar wären. 
 
Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Auftragnehmerin die Leistung für den 
Kunden mit dessen Name und Logo als Referenz benennt. 
 
 

7. Annahmeverzug und Haftung des Auftraggebers 

Kommt der Kunde mit der Annahme der Dienste der Auftragnehmerin in Verzug, ist 
er zur Fortzahlung des Entgeltes bis zur Beendigung des Vertrages verpflichtet. Die 
Auftragnehmerin wird sich ersparte Aufwendungen anrechnen lassen sowie 
dasjenige, was sie durch anderweitige Verwertung ihrer Arbeitskraft erwirbt. Der 
Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Auftragnehmerin projektbezogen arbeitet 
und nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Projekten gleichzeitig wahrnimmt. 
 
Sollten Informationen, Unterlagen oder Vorlagen wie beispielsweise Zugänge, 
Layouts oder Handlungsanweisungen nicht rechtzeitig und vollständig vorhanden 
sein, ist die Auftragnehmerin berechtigt, mit der Leistung nicht zu beginnen. Vom 
Kunden zu vertretende Wartezeiten der Auftragnehmerin oder ihrer Mitarbeiter 
werden wie Arbeitszeiten vergütet, wenn eine anderweitige Beschäftigung nicht 
möglich war. 
 
Soweit der Auftraggeber seine Informations- und Mitwirkungspflichten verletzt, ist 
der Auftraggeber verpflichtet, entsprechende Mehrkosten zu tragen. Die 
Auftragnehmerin haftet nicht für Schäden, die auf die Verletzung von 
Mitwirkungspflichten oder auf die Überlieferung falscher oder unvollständiger 
Informationen zurückzuführen sind. 

8. Wettbewerbsverbot/Tätigkeiten für Dritte 
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Für die Dauer des Vertragsverhältnisses verpflichtet sich der Auftragnehmer, dass er 
für kein Unternehmen tätig wird, dass mit dem Auftraggeber im Wettbewerb steht. 
 
Im Übrigen bleibt es dem Auftragnehmer überlassen, auch bei anderen Auftraggebern 
tätig zu werden. 
 

9. Verschwiegenheit 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über alle ihm im Rahmen seiner freien Mitarbeit 
bekannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse während und nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses Stillschweigen zu bewahren, soweit es sich 
nicht um lediglich dem allgemeinen Stand der Technik entsprechende oder sonst 
offenkundige Tatsachen oder Umstände handelt. Der Auftraggeber wird die 
Auftragnehmerin von dieser Verschiedenheitspflicht entbinden, wenn und soweit er 
gesetzlich zur Veröffentlichung der jeweiligen Informationen verpflichtet ist. 
 
Einer Geheimhaltungsverpflichtung der Auftragnehmerin unterfallen nur 
Informationen, Daten, Pläne oder sonstige Unterlagen des Kunden, die dieser 
ausdrücklich als geheim gekennzeichnet hat. 
 
Die Geheimhaltungsverpflichtung entfällt, wenn die Information allgemein bekannt 
ist oder ohne das Verschulden der Auftragnehmerin allgemein bekannt ist oder wird 
oder ohne ihr Verschulden allgemeinen bekannt wird, wenn sie sich die 
geheimhaltungsbedürftige Information selbständig und ohne Heranziehung der 
Informationen des Kunden erarbeiten hat oder wenn das Gesetz oder eine Behörde 
aufgrund gesetzlicher Vorschrift eine Offenbarung verlangt. 
 

10. Haftung 

Bei einer leicht fahrlässigen Vertragsverletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten 
haftet die Auftragnehmerin gar nicht. Bei der Verletzung nicht wesentlicher 
Vertragspflichten ist die Haftung der Auftragnehmerin auf den Ersatz des bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren, typischen Schadens beschränkt. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche Pflichten, die vertragswesentliche Rechtspositionen 
des Kunden schützen, die dem Kunden also der Vertrag nach seinem Inhalt und 
Zweck gerade zu gewähren hat sowie Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 
  
Im Übrigen ist die Haftung der Auftragnehmerin gleich aus welchem Rechtsgrund, 
ausgenommen sind Vertragsverletzungen aufgrund vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit oder ein Verstoß gegen das Produkthaftungsgesetz mit einer 
zugesicherten Eigenschaft. 
 



 
7 von 9 

 

 
11. Mediation 

Bei Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen Auftragnehmerin und 
Kunden, sind die Parteien verpflichtet, eine gütliche Lösung anzustreben. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, verpflichten sie sich, vor der Inanspruchnahme des 
Rechtsweges, ihre Differenzen in einer Mediation zu schlichten. Unberührt bleibt die 
Möglichkeit eines Eilverfahrens im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes. Nicht 
als Streitigkeit im Sinne dieser Bestimmung gilt die schlichte Nichtzahlung der 
Vergütung durch den Kunden. 
 
Beantragt eine Partei eine Mediation bei der anderen Partei, sind beide Parteien 
verpflichtet, sich innerhalb von acht Tagen auf einen Mediator zu einigen. Kommt 
diese Einigung nicht fristgerecht zustande, ist ein anwaltlicher Mediator – wobei 
primär solche Mediatoren gewählt werden sollen, die eine Online-Mediation 
anbieten – bindend für die Parteien auf Antrag einer der Parteien von dem 
Präsidenten der Rechtsanwaltskammer oder einem Vertreter am Sitz der 
Auftragnehmerin zu bestimmen. Dies ist auch der Ort der Mediation, sofern das 
Kammerpräsidium keinen Vorschlag für eine Online-Mediation macht. Die 
Mediationssprache ist Deutsch. 
 
Der Rechtsweg (oder ein alternativ vereinbartes Schiedsverfahren, soweit 
zutreffend) ist erst zulässig, wenn die Mediation gescheitert ist, weil (a) die Parteien 
einvernehmlich die Mediation für beendet erklären, (b) nach der ersten 
Mediationssitzung weitere Verhandlungen von einer Partei verweigert werden, (c) 
der Mediator die Mediation für gescheitert erklärt oder (d) eine Einigung nicht binnen 
3 Monaten nach Beginn der ersten Mediationssitzung zustande kommt, soweit die 
Parteien die Frist nicht einvernehmlich verlängern. 
 
Die Kosten einer erfolglosen Mediation sind von den Parteien gegenüber dem 
Mediator intern hälftig zu tragen. Ungeachtet dieser Regelung im Verhältnis zum 
Mediator bleibt es den Parteien unbenommen, diese Kosten und die einer eventuell 
begleitenden Rechtsberatung als Rechtsverfolgungskosten in einem 
anschließenden Verfahren erstattet zu verlangen, es gilt dann die jeweilige 
Streitentscheidung. Kommt eine Einigung zustande, gilt die dabei vereinbarte 
Kostenregelung. 
 

12. Datenschutz 

Für den Vertrag werden gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO Vertragsdaten erhoben (z.B.) 
Name, Anschrift und Mail-Adresse, ggf. in Anspruch genommene Leistungen und 
alle anderen elektronisch oder zur Speicherung übermittelten Daten, die für die 
Durchführung des Vertrages erforderlich sind), soweit sie für die Begründung, 
inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertrages erforderlich sind.   
Die Vertragsdaten werden an Dritte nur weitergegeben, soweit es (nach Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO) für die Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, dies dem 
überwiegenden Interesse an einer effektiven Leistung (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO) entspricht oder eine Einwilligung (nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) oder 
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sonstige gesetzliche Erlaubnis vorliegt. Die Daten werden nicht in ein Land 
außerhalb der EU weitergegeben, soweit dafür nicht von der EU-Kommission ein 
vergleichbarer Datenschutz wie in der EU festgestellt ist, eine Einwilligung hierzu 
vorliegt oder mit dem dritten Anbieter die Standardvertragsklauseln vereinbart 
wurden. 
 

• Betroffene haben jederzeit das Recht: 
 

o eine erteilte Einwilligung gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO zu widerrufen. 
Dann darf die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, 
nicht mehr vorgenommen werden, der Widerruf berührt jedoch die 
Rechtmäßigkeit der bis dahin vorgenommenen Datenverarbeitung 
nicht; 
 

o eine Auskunft gem. Art. 15 DSGVO über die verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, dazu zählt eine Auskunft über 
die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, 
die Kategorien von Empfängern, denen die Daten übermittelt wurden 
oder werden, die voraussichtliche Speicherdauer, die Herkunft der 
Daten, sofern diese nicht hier erhoben wurden, sowie über eine 
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und die 
bestehenden Rechte, über die hier aufgeklärt wird; 
 

o verlangen, dass unverzüglich gem. Art. 16 DSGVO unrichtige oder 
unvollständige personenbezogene Daten berichtigt werden, 
insbesondere, wenn der Verarbeitungszweck erloschen ist, eine 
erforderliche Einwilligung widerrufen wurde und keine andere 
Rechtsgrundlage vorliegt oder die Datenverarbeitung unrechtmäßig ist; 
 

o verlangen, dass gem. Art. 17 DSGVO die gespeicherten 
personenbezogenen Daten gelöscht werden, soweit die Verarbeitung 
nicht in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, zur 
Erfüllung eines Vertrages, aus Gründen des öffentlichen Interesses 
oder zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist; 
 

o verlangen, dass gem. 18 DSGVO die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten eingeschränkt wird, soweit die Richtigkeit 
der Daten bestritten wird oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist und 
eine Löschung abgelehnt wird und die Daten nicht mehr benötigt 
werden, der Betroffene sie aber zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt oder gem. Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat; 
 

o verlangen, dass die bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren Format herausgegeben oder an 
einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden; 
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o sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde gem. Art. 77 DSGVO zu 
beschweren, sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
nicht rechtmäßig ist, zuständig ist in der Regel die Aufsichtsbehörde 
des gewöhnlichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes des 
Betroffenen oder des Sitzes unseres Unternehmens. 
 

o zu widersprechen, sofern die personenbezogenen Daten auf Grundlage 
von berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 
verarbeitet werden, wenn dafür Gründe bestehen, die sich aus der 
besonderen Situation des Betroffenen ergeben. 
 

Sofern sich der Betroffene mit seiner E-Mail-Adresse für den Newsletter angemeldet 
hat, wird die Vermittlerin die E-Mail-Adresse des Nutzers über die 
Vertragsdurchführung und die Werbung für ähnliche Produkte hinaus auch für 
eigene Werbezwecke nutzen. Der Betroffene kann sich jederzeit durch einen 
Abmeldelink in jeder Mail oder formlose Nachricht kostenfrei abmelden. 
 
Die Daten bleiben grundsätzlich nur so lange gespeichert, wie es der Zweck der 
jeweiligen Datenverarbeitung erfordert. Eine weitergehende Speicherung kommt vor 
allem in Betracht, wenn dies zur Rechtsverfolgung oder aus berechtigten Interessen 
noch erforderlich ist oder eine gesetzliche Pflicht besteht, die Daten noch 
aufzubewahren (z.B. Verjährungsfrist, steuerliche Aufbewahrungsfristen). 

 

13. Schlussbestimmungen 

Die Vertragspartner sind sich einig, dass der vorliegende Vertrag abschließend ist und 
keine anderen auch mündliche Abreden getroffen wurden.  
 
Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 
 
Für die Geschäftsverbindung zwischen den Parteien gilt ausschließlich deutsche 
Recht.  
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit 
dieser Vereinbarung ist der Sitz des Auftragnehmers. 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden oder sollte die Vereinbarung unvollständig sein, so wird die Vereinbarung im 
Übrigen Inhalt nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksame 
Bestimmung durch eine solche Bestimmung zu ersetzen, welche dem Sinn und Zweck 
der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten 
kommt. 


